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L e i t s a t z :  
Beschränkte Verteidigung 
 
Nur der am Ende der mündlichen Verhandlung gestellte und damit der Entscheidung zu-
grundeliegende verfahrensrechtliche Antrag des Gebrauchsmusterinhabers, das Gebrauchs-
muster mit einem eingeschränkten Antrag aufrechtzuerhalten, ist in der Regel als Ein-
schränkung eines zunächst unbeschränkt eingelegten Widerspruchs gegen den Löschungs-
antrag zu sehen. Ein schriftsätzlicher Antrag, der im Laufe des Löschungsverfahrens zusam-
men mit einer als Formulierungsvorschlag zu betrachtenden beschränkten Verteidigung ein-
gereicht wird, bewirkt diese Bindungswirkung nicht (Fortführung von BGH Beschl. v. 
28.10.1997 - X ZB 11/94 GRUR 98,910 Scherbeneis; BGH Beschl. v. 11.3.1997 
- X ZB 10/95 GRUR 97,625 - Einkaufswagen; BGH Beschl. v. 13.12.1994 X ZB 9/94 GRUR 
95,210 - Lüfterklappe). 
 

BPatG 183 
11.06 


